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83 Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 

Text 

Begriffsbestimmungen 

§ 3. Im Sinne dieser Verordnung ist 

 1. „Aushubmaterial“ Material, welches durch Ausheben oder Abräumen des Bodens oder des 
Untergrundes anfällt. 

 2. „Bodenaushubmaterial“ Material, das durch Ausheben oder Abräumen von im Wesentlichen 
natürlich gewachsenem Boden oder Untergrund – auch nach Umlagerung – anfällt. Der Anteil an 
bodenfremden Bestandteilen, zB mineralischen Baurestmassen, darf nicht mehr als fünf 
Volumsprozent betragen und es dürfen auch keine mehr als geringfügigen Verunreinigungen, 
insbesondere mit organischen Abfällen (Kunststoffe, Holz, Papier usw.) vorliegen; diese 
bodenfremden Bestandteile müssen bereits vor der Aushub- oder Abräumtätigkeit im Boden oder 
Untergrund vorhanden sein. Das Bodenaushubmaterial kann von einem oder mehreren 
Standorten stammen, wenn das Vermischungsverbot eingehalten wird. 
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